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S4. Samstag den 15. Juni Z8SW.

A

Mbonucmentspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn:
Halbjährl.: Fr. 4. SO.

Vierteljährl. : Fr. 2. 25.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr. 5. —
Vierteljährl. : Fr. 2. 90

Für das Ausland:
Halbjährl.: Fr. 5. 80

irchen-Ieitung.
Kinrückungsgcbühr:

10 Cts. die Petitzeile
(8 Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder

franco.

Ràrs-Emgà des kath. Admi-
nistrationsrnthes des Kantons

St. Gallen
an den h. Großen Rath desselben,
gegen den Rrgierungsrathöbcschluß bc-
treffend Anerkennung einer „kathol.

Kirchgeincindc St. Gallen".
(Foriscbnng.)

Die Pete »teil wandte» sich nunmehr

an den Negierungsrath, weil dieser bei

Beschwerden über Verletzung der katho-

lischen Organisation eintreten müsse

(Art. 63 derselben), und fügten bei:

daß sie zur Neubildung einer eigenen

selbststäudigen Kirchgcmeinde dadurch

veranlaßt worden, weil ihnen die
Kathedrale für Abhaltung
einer alt k a t h o l i s ch e n Ost er-
eier nicht geöffnet werden

wollte, und einstweilen Zuflucht zu
einer evangelischen Kirche genommen
werden mußte. — Dieser Zusatz ist

köstlich; die Herren hätten die Maske
^des „Bedürfnisses" und des „Rechtes"

nicht so liederlich fallen lassen und ihre

eigentlichen Pläne nicht so plump her-
vorstellen sollen.

Der kathol. Administrationsrath mußte

nun die Beschwerde der (altkatholischen)
Neknrrenten beantworten (Nov. 3876).
Nach 3 mehr formellen Bemerkungen

sagt derselbe:

4, In materieller Beziehung sei zu

erörtern, daß durch das Bisthumskon-
kordat den Pfarrangehörigen der Stifts-
kirche das alte Recht, von der Dom-

Pfarrei die Ausübung der Spiritualien
zu erhalten, nicht aufgehoben, gegen-

theils dieses Privilegium nicht nur ans

die katholischen Einwohner des Pfarr-
î kreises Tablat (St. Fiden, St. Georgen

und Jnner-Straubenzcll), sondern auch

ans alle in den letzten Zeiten im Stadt-
gebiet St. Gallen angesiedelten Katho-
liken ausgedehnt worden sei Dieses

Recht sei als ein Geschenk, ohne jegliche

Gegenleistung, ihnen gegeben worden.

Dieses Recht aufzugeben, ans fragliches

Privilegium zu verzichten, stehe jedem frei,
der wirklich Verzicht leisten wolle,
aber auch nur diesen; nicht aber könnteil

dazu jene angehalten werden, welche nicht

verzichten wollen. Es hätten somit

die Petenten und ihre Mandatare

einfach die Erklärung abzugeben, daß sie

keiner Neligionsgenossenschaft angehören,

womit alle Klagen wegen Borrechten

und Rechtsungleichheit dahinfielen. Der

Art. 33 der Verfassung habe ohnehin

nur noch die restriktive Bedeutung, daß

nur Jene als Glieder der Konfession,

resp, als Kirchgenossen, gelten, welche

von dem in Art. 49 der Bundesver-

fassung eingeräumten Rechte keinen Ge-

brauch machen; daher davon, daß ein

Konfessionsgenossen ipso .juro auch Mit-
glied einer bestehenden Kirchgemeinde

seiil müsse, keine Rede mehr sein könne.

5. Daß es den Petenten uubenom-

men i, auf gesetzlichem und kanonisch

zulässigem Wege, unter Mitwirkung der

zuständigen kirchlichen und konfessionelleil

Oberbehörde, sich von der Dompfarrei
zu separiren und eine eigene Kirchge-
»winde zil gründen, um damit Stimm-,
Wahl- und Verwaltungsrechtc zu er-

halten; was ihnen so wenig bestritten

werde, als es seiner Zeit auch andern

Gebietsabtheilungen, wie Wittenbach,

Bruggen w. zugestanden wordeil sei.

Daß aber solche Abtrennungen auch nach

dem Kirchen rechte, und nicht bloß

nach Staatsrechten, getroffen werden

müssen, sei selbstverständlich.

Da aber im bezüglichen Rekursbe-

zehren der Austritt alls der römisch-

katholischen Religionsgenossenschaft be-

tont wird, um eiue eigene altkatholische

Kirchgemeinde zu bilden — wovon in

den Gesuchen an den Administrations-
rath keine Erwähnung geschah — weil

ihre Glaubens- lind Gewissensfreiheit

augeblich gegenwärtig Zwang leide, so

stehe den Petenten ja frei, auf andere

Weise, nach Maßgabe von Art. 6, Ziff.
3 der Verfassung, die Ausübung des

Gottesdienstes nach ihrer Weise anzu-
streben, und nach staatsrechtlichen Grund-
sätzeil eine Gemeinde zu gründen, wie

z. B. die Dissidentengemeinde in St.
Gallen, laut Großrathsbeschluß vom 7.

Jänner 1864, u. s. w.
6. Daß die Stiftskirche, einst Eigen-

thum des Klosters St. Gallen, durch

Gesetz vom 8. Mai 1865 bezüglich Sön-
derung des Staats und Klostergutes,

nicht als Pfarrkirche der Stadt, sondern

als Hauptkirche des Kantons erklärt

wurde, was das Dekret vom 36. Jänner
1813 in Art. 1 bestätigte. Es succe-

dirte somit der katholische Konfessions-

theil in dieses Eigenthum des Klosters;
die frühern Rechtsverhältnisse zwischen

dem Stifte und den Pfarrgenossen blie-

ben aber, nach wie vor, dieselben. Diese

konnten schon zur Zeit des Stiftes St.
Gallen beanspruchen, sich durch die St.
Gallische Stiftskirche pastoriren zu

lassen—und an die Stelle des Klosters

trat dann das Bisthum mit Domkapitel.
Die frühere Stiftspsarrei ward zur
Dompfarrei, ohne daß dem Amte der

Seelsorge eine besondere Dotation zu-

gewiesen wurde, indem gegentheils Pflicht
und Recht der Pastoration auf der Do-

tatioir der Kirche haftete, was iu Art.
4 des Bisthumskonkordates seine Be-

stätigung fand, indeß, in Art. 21 des-

selben, der Kathedralkirche und dem Prie-
sterseminar für alle Fälle der dermalige

Vermögensbestand gesichert wurde.

7. Sollten aber die Jmpetranten Ei-

genthum und Vermögen der katholischen

Korporation für eine neu zu gründende

Kirchgemeinde prätendiren, so sprechen

hiegegen das konfessionelle Gesetz vom
18. August 1859, Art. 21 der katho-

lischen Organisation und Art. 17 der

Verfassung.
8. Sollten daher die Petenten als

Mitglieder der katholischen Korporation
austreten wollen, so können sie eine

Theilung des Korporationsvermögens
nicht verlangen, weil dasselbe ansschlicß-

lich dem Stiftungszwecke zudicnt.
9. Wie im Laufe der Zeit die Ka-

tholiken von Untereggen, Wittenbach
und Außer-Straubenzell, resp. Bruggen,

auf das Privilegium, den Gottesdienst

in der Stiftskirche zu besuchen und von
da aus die seelsorgliche Pflege zu er-

halten, verzichteten, und eigene Kirch-
gemeinden gründeten, so mögen es nun
auch die Katholiken der Stadt St. Gal- î

len thun, in selber Weise, d. h. in ihren

Kosten; denn von einer Abknrung könne

eine Rede nicht sein, weil von den

Pfarrgenossen kein Vermögen eingebracht,

keines für ihre Benützung der Pfarrei!
besonders gestiftet, und keines ersteuert

worden, mithin keinerlei Rechte durch

Gegenleistungen erworben worden seien.

Auf eine fernere Eingabe der „kath.

Kreiswahlgemeinde" und deren Beant-

wortung durch den Administrationsrath,
welche beide wenig Neues enthalten,

faßte der Regierungsrath den verhäng-

nißvollen Beschluß vom 36. Januar
1878 : der Rekurs (der Altkatholiken)

vom 22. August 1876 sei begründet,

der Bescheid des kathol. Administrations-

rathes vom 26. Juni gleichen Jahres î

aufgehoben, die Anerkennung der

kathol. P f a r r a b t h e ilu n g St.
Gallen als s el b st st ä n d i g e

Kirchgemeinde mit dem Na-!
men „Katholische Kirchge-



m e i II d e St. G alleII aIIs ge-

sp roch en. Damit mar nun nicht

bloß dem Administrationsrath, sondern

der katholischen Kirche und dem Volk

im Kanton St. Gallen der Fehdehand-

schuh hingeworfen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich nun

der Rekurs des katholischen Administra-

tionsrathes an den Kantonsrath
und beleuchtet Schritt für Schritt das

Rechtswidrige und Unbegründete der Er-

wägungen des Regierungsrathes. Gleich

der Eingang dieser Beleuchtung ist sehr

bedeutsam:

„Wir übergehen die von den Petcntcn

schon entschieden ausgesprochene Ten-

denz, eine altkatholische Kirchgemeinde

zu gründen, als der Zeit noch verfrühte

Frage, und bemerken einzig vorüber-

gehend, daß eine altkatholische Kirchge-

meinde ein schismatische ist, getrennt

von der katholischen Kirche, beziehungs-

weise von dem Papste, dem Bischöfe,

dem Domkapitel und der Domkirche.

Die Al t ka t h o l i k e n sind g e-

trennt von der katholischen
Kirche, sind Dissidenten,
und ihre r e l i g i ô s e G e n o ssen-

schaft steht mit derselben im
Widerspruche, daher treten
sie auch, wenn ihr Vorhaben
z n r Ausführung ko m m e u

sollte, ipso k a e to und durch
ihreu freiwilligen Entschluß
aus dem P f a r r v e r b a n d e, so-

wohl der k a t h o l i s ch e n D o m-

kirche, als auch überhaupt
aus der Gemeinschaft der
k a t h oli s ch e n K i r ch e u n d lei-
st e n freiwillig Verzicht auf
i h r e f r ü h e r n N e ch te als P f arr-
an gehörige der Domkirche."

Damit hat der St. Gallische Admi-

nistrationsrath fest und bestimmt die

Auffassung der kathol. Kirche von der

neuen Sekte und die daraus sich erge-

bendeu Folgen, gegenüber den schon ge-

machten und noch zu machenden Täu-

schnngsversnchen und lügenhaften Vor-
gaben von Regierungen und Pri-
vaten ausgesprochen. Wir danken ihm

für dieses Manneswort. (Schl. f.)

Kine Secundiz-Ieier.
Tarnen. Verflossenen 19. Mai

feierte die Pfarrgemeinde Tarnen ein

seltenes Freudenfest, nämlich das fünf-
zigste Priesterjahr ihres lieben Pfar-
rers, des Hochw. Herrn Commissar

Franz Dillier. Ich übergehe

die Dank- und Ehrenbezeugungen, die

Gratulationen und Feierlichkeiten dieses

Tages. Den Glanzpunkt des Festes

bildete die Ehrenpredigt. Hochw. Hr.
Pfarrer von Ah handelte über das Le-

beu und Wirken des Herrn Jubilaten
nach dem Texte: „Jetzt bleiben Glaube,

Hoffnung und Liebe, diese drei; das

Größte aber unter diesen ist die Liebe"

1. Kor. 13. Der Fcstprediger bezeich-

nete Glauben, Hoffnung und Liebe als

die Marksteine im Leben und Wirken
des Jubilaten. Der Markstein des

Glaubens ist die schöne Pfarrkirche in
Tarnen, deren Renovirnng der Hochw.

Jubilât angeregt, geleitet und vollendet

hat; und deren äußern Ausban und

Ausschmückung er nun anstrebt und in

opferwilligster Weise unterstützt. Der

Markstein der Hoffnung ist das Colle-

gium, zu dessen Organisation, und das

Convikt, zu dessen Erstellung der Hochw.

Jubilât ebenfalls viel beigetragen, wie

er überhaupt um die Bildung und Er-
ziehung der Jugend, welche die Hoffnung
der Zukunft ist, sich immer sehr eifrig
bemüht. Der Markstein der Liebe ist

das nene Waisenhans und der neue

Kantonsspital, zu deren Erstellung der

Gefeierte ebenfalls in Wort und That
beigetragen und deren heilsames Wirken

ihm immer so sehr am Herzen liegt.

Diese sehr schöne und angemessene Fest-

predigt ist das beste Andenken an die-

sen Tag, welches den Pfarrkinderü des

Hochw. Jubilaten geboten werden könnte.

Daher der allgemeine Wunsch, daß sie

im Druck erscheine.

Der schöne Gedanke des Festpredigers

war noch in anderer Weise dargestellt.

Der Hochw. Hr. Jubilât setzte sich ein

Denkmal des Glaubens nicht nur in
der Renovirnng und Verschönerung der

Pfarrkirche, sondern auch durch Heran-

ziehung würdiger Priester. Diakon
und Snbdiakon waren seine Nepoten.
Kann ein Seelsorger sich ein schöneres

Denkmal des Glaubens setzen und der

Kirche einen bessern Dienst erweisen,

als wenn er talentvolle, brave und be-

rufene Jünglinge zum hl. Priesterstand
anleitet? Daß eine solche Anleitung

nicht immer unnütz ist, wie man oft

sagen hört, das beweisen die zwei Ne-

poten an der Seite des Hochw. Herrn
Jubilaten.

Redet der Ehrenprediger vom Mark-
stein der Hoffnung, so findet auch die-

ser Gedanke seine bildliche Darstellung,
da dem Jubilaten der Hochw. Hr. Rek-

tor des hiesigen Gymnasiums als geist-

licher Vater, an Statt des Hochwst.

Herrn Abtes von Mnri-Gries — assi-

stirte. Schon mehr als 25 Jahre ar-
beitet hier der Hochw. Hr. Augustin

an der Ausbildung der jungen Leute,

auf welchen die Hoffnung der Zukunft
beruht. Ihm verdankt die hiesige Lehr-

anstatt ihren Ruf und ihre allseitige

Wirksamkeit. Alle jüngern Priester
des Kantons verdanken ihm ihre Bil-
dung und die Anleitung zum Priester-

stand. Gewiß, eine solche Schule, unter

solcher Leitung, darf mit Recht genannt

werden ein „Markstein der Hoffnung".

Der Markstein der Liebe im Leben

und Wirken des Hochw. Hrn. Jubila-
ten besteht nicht blos in Gebäuden von

Stein und Holz. Was nützen Waisen-

Häuser und Spitäler ohne barmherzige

Seelen, die sich um der Liebe Gottes

der armen Waisen und Kranken an-

nehmen? Daß der Hochw. Hr. Jubi-
lat dies begriffen, beweist eine Mel-

dnng im „Obw. Volksfrennd". Gerade

um die gleiche Zeit, heißt es dort, als

der Hochw. Herr Commissar sein fünf-
zigjähriges Priesterjahr feierte, begingen

zwei ehrwürdige Schwestern aus dem

Institut Jngenbohl das 25. Jahr der

Waisen-, Armen- und Krankenpflege.

Es sind dies die Schwestern M. Karo-
lina Jmfeld, Oberin in der Ganglera
bei Freiburg, und M. Martina Bnrch,

Vorsteherin des hiesigen Kantonsspitals.
Beide sind Pfarrkinder des Hochw. Jubi-
taten und wurden von ihm zu diesem

schweren aber verdienstvollen Berufe

aufgemuntert und angeleitet; beide

durchmachten die schwierigsten Zeiten
der angehenden Stiftung des Ehrw.

Theodosins sel. und sind nun in
jeder Beziehung eine Zierde des Jnsti-
tutes. Könnte nicht auch in dieser

Weise mancher Seelsorger sich einen

Denkstein der Liebe setzen und berufe-

neu Töchtern den Eintritt in ein solch'

gemeinnütziges Institut anrathen und

ermöglichen?

In Sarnen leben gegenwärtig vier

Pricsterjubilaten: der Hochw. Herr

Pfarrer und Commissarins, Hr. Pfarr-
Helfer Jakober; im Kloster der Hochw.

Väier Kapuziner: U. Diethland und

Colnmban Wirz, letzterer ein Bür-
ger von hier. Alle diese vier Jubila
ten sind noch rüstig und lebensfroh und

arbeiten trotz manchem Jungen. Anch

eine Seltenheit!

Fliegende Blätter für die Geistlich!,,.

5.

„Wir bitten an Christi Statt: ver-

söhnt euch mit Gott!" II. Cor. 5. 2t).

Der Priester ist es, der das unbln-

tige Opfer des neuen Bundes täglich

darbringt; er ist es, der täglich, ja

stündlich bereit sein muß, die hl. Ge-

Heimnisse der Taufe, der Buße, des

Altars n. s. w. zu spenden. Er bcglei-

tct den Christen mit Gnadenspendung

durch's Leben. Er geht täglich mit vein

Allerhciligsten um, ruft täglich den

lieben Herrn und Heiland vom Himmel
ans den Altar herab, berührt täglich

den Leib des Herrn mit seinen geweih-

ten Priesterhänden; täglich empfängt

er den Allmächtigen, vor Dem die En-

gel erbeben

Welch' eine Reinheit des Herzens,

welche Unbescholtenheit des Wandels

wird da erfordert, daß der Priester

nicht unwürdig hinzutrete zum Opfer-
tische. «Vw tibsi llli, si, lmbens ma-

oulaw, ack Ministerium meum acme-

(lores, ot mill! panes ollerres. Humen

merrm potlueres, mensam meaw llsspi-

oeros, .juclioium tiin mamluuares ot

diberes.»

Die Geistlichen machen, und zwar

ganz mit Recht, große Anforderungen

an solche Gläubige, welche öfter, täglich

commnnicircn wollen. Man verlangt

von Solchen, welche wöchentlich nur
ein- oder zweimal communiciren, große

Behutsamkeit, große Vorsicht, Meidung
der kleinsten Sünden; und gerade die

lauen und weltlichgesinnten Priester

machen dann die erheblichsten und größ-

ten Anforderungen, und können sich

nur sehr schwer oder gar nicht dazu

entschließen, eine öftere hl. Communion



zu gestatten, während in diesem Punkte
die wahrhaft frommen Geistlichen weit

nachsichtiger sind.

Soll ader Reinheit des Herzens und

der Hände nur von den Laien gefordert

werden und nicht auch von dem Prie-
stcr? Nein, diese wird in um so höhe-

rein Grade von demjenigen gefordert,

der täglich das hl. Meßopfer darbringt;
denn wenn ein Laie das Unglück har,

unwürdig zu communiciren, so begeht

er doch nur eine schwere Sünoe; vom

Priester aber, welcher unwürdig das

hl. Opfer darbringt, behauptet der hl.

Alphons Liguori, daß er sich vier
schwerer Sünden schuldig mache. Mit
Recht ruft darum das Kölner Concil
den Priestern zu: «Neminerint vmruzs

Lkumi'siàs, ijunutnm nnimik puri-
lutum no vitw perkoeticmem in Ini-
eis ipsi rlNsnu'iuU. c^nos nä eommu-
nionom (zuoliciiuunin nlimittnul! «

Und: «i^ee unczunm Mivisenntui',
so pnri oorto, ui lurliori otilignliouo
tunori ncl oousoioiUiso purilntem no

vitro snnolilntoiir prm niiis soetnucinm,

<;unin mnxiinn cliiisoutin noenou
ciiZuo no krociuoilti snorno eou-
kossionis usu oonse^ui stllàonut.»

Ja, die öftere Beicht ist das

Mittel, die Reinheit der Seele zu be-

wahren. »Oisuition to, ut uou juiti-
ooi'is; ot si nurum snimiv lcuv vi-
cioris niilsun soràe obsourntum; si

ipsius eolorom optimuui vicioris mu-
tntum: nou ooeictnt sol suzmr zween-

tu in tu um; ti'nusi oito n<1 ton to m

Liloo, ut lnvnris iu sniigniiire rä^ui.«
»Osteuäo to 8aooàti!>> Ein Prie-
ster, der öfter beichtet, auch dann, wenn

nicht die Noth ihn dazu zwingt, wird
nie tief fallen, wird immer reinen Her-

zens sein.

Wie oft soll er aber beichten? Wö-
ch cntIich ei n m a l, oder doch w e-

nigsteus alle vierzehn Tage
einmal! Gute Priester befolgen

dieß genau, wenn immer möglich.

Ob aber auch Alle dieß thu»? 8uut
8neo miotos, <zui rnro eoulltoulur,
niü «zui somol in nnno eonlitoutur

tnntum, ut prrooepto Ueelesin; sntis-

tneinnt, ot suut, <;ui usum s. eon-
kessionis omuiu oukFliZuut. Vor-
ri lü io, iuoroclibilo, soll tnmou vorn in

Was für einen Beichtvater soll sich

der Priester wählen?

Er muß sich einen stabilen, er-

leuchteten, auferbaulichen, sanften und

standhaften Beichtvater wählen, der sich

mit Eifer und Gewissenhaftigkeit diesem

erhabenen und schwer verantwortlichen
Amte widmet. Hat er die Wahl zwi-

scheu einem mehr frommen als gelehr-

ten und einem weniger frommen aber

gelehrteren Beichtvater, so wähle er ohne

Anstand den letzter». Der Grund ist:
Niemand bedarf mehr des

Rathes als e i n P riester. Aber

fromm und brav soll der zu wählende

Beichtvater immer sein.

Bald diesem, bald jenem Beichtvater

beichten — clo mnio ost für einen

Priester.

Ebenso s. g. Gelegenheitsbeichten.

Noch weit mehr die gegenseitigen
Beichten. Dadurch wird die Frei,
heit des Beichtvaters beeinträchtigt und

das unbedingte Vertrauen geht verlo-

reu. „Derjenige, der dich von deinen

Sünden losgesprochen hat, darf nicht

wieder sogleich als ein Sünder zu

deinen Füßen niederfallen." Wenig-

stens für gewöhnlich nicht.

„Es würde sehr gut sein, sagt der

hl. Carl Borromäus, wenn ein Priester

einen bestimmten und beständigen Beicht-

vater hätte, den er nickst verlassen sollte,

ohne dazu genöthigt zu sein. Denn

gewöhnlich ist der Seele das Wechseln

der Beichtväter nicht minder nachthei-

lig, als dem Leibe der Wechsel der

Aerzte."

Sei nie, o Priester! beim Beichten

dein eigener Theologe.

Vergl. die „liberalistrenden Priester."
— ölomorinle vitro sneorckotnlis. —
Leitsterne von B. Valay, 8. ll.

Kirchen-Chronik.

Aus der Schweiz.
Schweiz. Die mißglückte Volt air-

fei er der auch unsere radikalen Blät-
ter von Ferne zuwinkten, hat einen

Nachklang gefunden, der wiederum Pflicht-

schuldigst von unsern damit sympathi-

sirenden Organen telephonirt wurde.

Viktor Hugo, von Bischof Dupauloup
über seine Rede zu Ehren Voltaire's

iuterpellirt, hat mit einem groben Briefe

geantwortet (siehe „Bunv" Nr. 159).
Um den „Priester" zu kränken, sagt er

zuerst: er sei (wie auch Voltaire) vyu
einem Manne der Kirche erzogen wor-

den; wenn er seinen Lebenslauf mit

Vorurlheil und Irrthum begonnen habe,

sei dies Schuld der Priester und nicht

die seine. Noch als Mann von nahezu

40 Jahren sei er unter dem verderbli-

chcn Einfluß dieser Priestererziehnug

gestanden. — Wir wüßten nicht, was

er seither, vom 40. Jahre an, Ge-

scheideres und Nützlicheres gethan und

geschrieben hätte; wer aber Schuld ist,

daß er jetzt ein anerkannt unbrauchbarer

Mann, ein hohler Schwätzer für den

gemeinsten Pöbel ist, das sind sicherlich

nicht die Priester. Nach diesen Al-
beruheiten bringt er eine offenbare

Lüge und Verläumdung vor,
welche die ernsteste Zurückweisung ver-

dient. Er beschuldigt den französischen

Clerus, die mit Meineid beginnende

und in Bedrückung und Tvrannei ans-

gehende Herrschaft Napoleons III. be-

günstiget und kirchlich verherrlicht zu

haben. Der französische Clerus sah

bald genug ein, was er an Napoleon

für einen Herrscher hatte, wie dieser die

Kirche und ihr Oberhaupt und die

Schule behandelte, und gerade Du-
pan loup sprach das offen und un-

umwunden aus. „Während dieser Zeit
(der napoleon. Herrschaft) waren Sie
in einem Palast, ich war in einem

Exil", so darf der alte Faslcr dem Bi-
schof von Orleans zurufen, ihm, der die

perfide napoleonische Politik in seinerAnt-

wort (1861) an Guerronniere (eigcnt-

lich Napoleon III. selbst), in seiner

Schrift: der Vertrag vom 15. Sept.

und die Encyklika vom 8. Dez. 1864,

in seinem Discours sur In lulle okro-

lionne 1867 rind andern Schriften so

muthig bekämpft, und nach Napoleons

Sturz der nach gleichen Grundsätzen

handelnden italienischen Negierung

(loltro A Ningfteiii) ihre Schlechtig-

ketten vorgehalten hatte! lind diese

läppischen Vorwürfe des alten Schwä-

tzers drucken unsere Preßlakaien in

Bern, Basel und Solothurn nach,

vielleicht in Erinnerung, wie Dupan-

loup in seinem „Brief an einen schwer-

zerischen Katholiken" 1872 ihnen die

Wahrheit gesagt; vielleicht auch nur,

um dem muthigen Vertheidiger der ka-

tholischen Kirche ihren E....tritt zu vcr-

setzen. Wird ihm nicht wehe thun.

--s Stand der Angelegenheit
von Chêne. VI.

Noch immer dauern die Kuudgebun-

gen gegen die Frcvelthat in Chêne fort.
Voir großer Bedeutung unter denselben

ist die Zuschrift von 56 Mitgliedern
des Großen Rathes des K t.

St. Gallen an den schweizerischen

Bundesrath, als Ausdruck ihrer eige-
u e n Gesinnung und denjenigen ihrer

Wähler. Sich auf den Boden der

Bundcsverfassung stellend erklären sie,

daß sie bisher den Art. 49 und 56

(obgleich dieselben mir der Vergangen-

heit, d.h. mit den frühern größer» Rech-

ten der Katholiken in kirchlichen Din-
gen gebrochen) auf's Gewissenhafteste

nachgekommen seien, keine Ausnahmen

zu ihren Gunsten verlangen, aber auch

gegen Verletzungen der Bundesverfassung

zu ihren lluguusten gesichert sein wollen.

„Um so größer ist ihr Bedauern,
aber auch ihre Berechtigung, gegen

schwere Verletzungen von Freiheit und

Recht, deren Opfer ihre Glaubensbrü-

der in einem Stande der schweizerischen

Eidgenossenschaft geworden, ihre Stimme
erheben zu müssen. Dieser Stand ist

der Kanton Genf, und der spezielle An-
laß zur Klage sind die bedauerlichen

Vorgänge in Chêne-Bourg. Es braucht

nur eine oberflächliche Kenntniß Won

der katholischen Religion und Lehre,

um den Schrei der Entrüstung zu ver-

stehen, welcher in der ganzen katholischen

Schweiz über diese Vorgänge wiederhallt.

Wie immer der Fall nach seiner recht-

lichen Seite sich auch verhalten möchte,

er präsentirt sich nach der andern Seite

als eine Störung des Gottesdienstes,

welche von Amtspersonen in amtlicher

Stellung vollzogen wird, als din öffent-

liches Attentat ans den Gegenstand der

höchsten Verehrung für alle gläubigen

Katholiken, als eine Kränkung ihrer

heiligsten Ueberzeugungen und Gefühle,

welche von ihnen schmerzlicher empfun-

den wird, als persönliches Unrecht."

„Es braucht nicht verhehlt zu werden,

daß die laute Entrüstung nicht bloß

diesem speziellen Falle gilt, sondern der

ganzen Kette von Gewaltthaten, welche

seit Jahreil systematisch und rücksichts-
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los gegen die Katholiken in den Kan-
tonen Gens und Beni verübt worden

sind. Die traurigen Erlebnisse der letz-

ten Jahre haben alle katholischen Her-

zen mit tiefem Schmerze erfüllt, und

allmählig manchem Bürger die Frage

aufgedrängt, ob denn die Bundesver-

fassung eine Wahrheit oder bloßer Buch-

stabe sei, ob die Schweiz das Land der

Freiheit noch sei, oder sich bloß so

nenne, ob es für die Katholiken bloß

Pflichten und nicht auch Rechte gebe."

Sie geben dann dem Bnndesrath zu

bedenken, daß das Ringen der politischen

Gewalt mit der religiösen Ueberzeugung,

auch wenn es die rücksichtsloseste Euer-

gie unterstützt, ein erfolgloses
und unheilvolles ist; erfolg-

los, weil man auf diesem Wege die

religiösen Bekenntnisse nicht unterdrückt,

sondern nur stärkt und stählt; unheil-

voll, weil bei diesem Ringen die Kräfte
sich nur aufreiben und das ganze Volk

darunter leiden muß. Im Vertrauen,

daß der h. Bundesrath seine Mission,
die Beobachtung von Verfassung und

Gesetz zu überwachen, treu und gewissen-

haft erfüllen werde:

In diesem Vertrauen übermitteln sie

Ihnen hiemit ihren feierlichen Protest

gegen die Vorgänge in Chsne-Bourg
und gegen die übrigen G e-

Waltthätigkeiten, welche die

Katholiken besonders in den

Kantonen Genf und Bern
erdulden mußten, und stellen

an Sie das Gesuch, denselben gegen-

über die Bestimmungen der Bundesver-

fassung zur Geltung zu bringen. Es

ist hohe Zeit, dafür zu sorgen, daß allen

Schweizern gleiches Recht und gleiche

Freiheit in religiösen Dingen werde,

daß die Ehre der schweizerischen Gerech-

tigkeit und Freiheit vor dem Auslande

nicht preisgegeben, daß angesichts einer

ernsten und sorgenvollen Zukunft dem

Schweizervolke das Glück der Eintracht
und des religiösen Friedens gesichert

werde."

Das ist die Sprache der klaren Auf-
fassung der Verhältnisse, des Rechtes

und des festen Willens, kein ferneres

Anrecht zu dulden — wie sie der hohen

Stellung der Petenten angemessen ist.

Zu den bereits verzeichneten Einga-
en kommt noch die von katholisch

Dietikon, Kanton Zürich, und

des Pins'Vereins von St. Gallen-

Tablat. Der Petition der katholi-

scheu Waadtländer entheben wir
die schöne Schlußstelle: „Wir thun

dieß mit einem um so größern

Vertrauen, als wir unsere Hoffnungen

auf den Gerechtigkeits- und Billigkeits-
sinn des Bundesrathes bauen und wir
selbst in unserm Kanton schon längst

im Falle sind, die Wohlthaten eines

Negierungssystems der Glaubensfreiheit
und der Achtung vor dem Recht zu

schätzen, welches unseren obersten Be-

hörden alle Ehre macht und alle Bür-

ger des Landes vereinigt unter dieselbe

Gesinnung der Liebe und der Opfer-

Willigkeit gegenüber unserm gemeinsa-

men schweizerischen Vaterlande."

Die Unterschriften der Walliser Ka-

tholiken werden nach neuern Berichten

die Zahl von 10,000 erreichen. Aus

dem kleinen Kanton Zug giengen 2937

Unterschriften ein, und ihre Zahl hätte

leicht noch erhöht werden können. Be-

merkenswerth ist dabei, daß viele Pro-
testanten ebenfalls unterzeichneten, sowie

eine beträchtliche Anzahl von Liberalen,

das Wort in seiner frühern, bessern

Bedeutung genommen.

Unterdessen erschien die vom Staats-

rath von Genf veröffentlichte Broschüre

über die Affaire von Chêne-Bourg.

Dieser officielle Bericht wurde nun von

den radikalen Blättern mit großer Be-

friedigung ihren Lesern aufgetischt,*)

freilich „etwas spät."

„Officieller Bericht" — das Wort
hat seinen Zauber für uns verloren,

seitdem wir die officiellen Lügen-Berichte

Teuscher's über die Vorgänge im Jura
1873, das schmachvolle Gewebe von Lü-

gen und Verdrehungen in dem Bericht

der sog. Diöcesanconferenz über die Ab-

setzung des Bischofs Eugenius und deren

verlogene Proklamation an das katho-

tische Volk u. s. w. u. s. w. bis an

die Antwort des schweizerischen Bundes-

rathes an Papst Leo XIII. gelesen.**)

*) Der Redaktion des „Soloth. Anzeigers"
wurde sie in deutscher Sprache direkt von der

Staatskanzlei Genf mit dem osfieiellen Stem-
pel zugesandt.

**) Ist es wahr, daß der BundeSrath an

die Regierung von Schwyz geschrieben: „Wir
haben „vernommen," daß in Schwyz

eine Mission von Jesuiten abgehalten werde» soll?

Jetzt vollends der amtliche Bericht einer

Behörde, auf die jeder rechtlich Denkende

im In- und Auslande nur mit Per-

achtung Hinblicken kann, deren Mitglie-
der schon so oft ans gemeinen Lügen

ertappt worden sind! Sehen wir ab

von der Würde der Sprache in diesem

officiellen Akt, der uns auch vom Ei-
garenranch im Kabinete des Pfarrers
Deletraz, von lärmenden und schimpfen-
den Abbees berichtet, sehen wir selbst

ab von dem Widerspruch, daß nach dem-

selben Pfarrer Deletraz selbst die

Schränke öffnete und die verschiedenen

Gemächer seines Hauses wies, und dann

nach einige.» Zeilen gesagt wird: meh-
'

rere der qnästionirlichen Gegenstände

seien hier und dorthin im Hause ver-
steckt gewesen, um die Entdeckung zu

verhindern, selbst auf dem obersten Bo-
den des Hauses hinter Brettern und

unter einem Strohsack seien solche Gegen-

stände entdeckt worden. Was aber die-

ses officielle Machwerk ganz zu Boden

schlägt, das ist die jeder gehörigen Un-

tersnchung vorgreifende Behauptung:
Die hier entdeckten und dann weggenom-

menen Gegenstände seien Eigenthum
der (altkatholischen) Kirchgemeinde ge-

wesen — also schon ausgemacht, was erst

zu beweisen war — und dann noch mehr

die frech wiederholte Behauptung: es

habe in der Kapelle kein Cult statt-

gefunden, während das hochwürdigste

Gut in 40-stündigem Gebete ausgesetzt

war und dasselbe vom Altar weggenom-

men wurde. Diese eine Behauptung

beweist nur die grobe Unkenntniß dieser

Leute betreff des katholischen Cultus,
und giebt der ganzen Darstellung das

Gepräg einer officiellen Lüge, selbst ab-

gesehen von manchen wesentlichen Um-

ständen, welche der Bericht verschweigt,

wie z. B. daß der Zugang zur Kapelle

abgeschlossen worden war, und die ange-

drohte Erbrechung des Tabernakels.

So konnte jeder denkende Leser zum

Voraus den Werth dieses Aktenstückes

würdigen. Nun aber hat Pfarrer De-

letraz dem Bundesrath ebenfalls einen

Rapport eingeschickt (veröffentlicht im

Courrier de Geneve), welcher das elende

Machwerk der elendesten aller Schweizer

Regierungen Punkt für Punkt vernich-

tete. Zuerst wird die gesetzliche
Seite der Frage erörtert und nachge-

wiesen, daß von keiner Unterschlagung

fremden Eigenthums *) die Rede sein

könne, wie das auch im Jahre 1874

gerichtlich anerkannt wurde, daß die

Gegenstände ihm oder seinen Religions
genossen privatim gehören, daß seit 4

Jahren keine neuen belastenden Jndicien

hinzugekommen seien, und daß er sich

obendrein mit der gesetzlichen Verjäh-

rung decken könnte. Hierauf folgt die

wesentlich berichtigte Darstellung der

Hausuntersuchung, mit der nochmals

begründeten Erklärung, daß die weggc-

nommcnen Gegenstände sein persönliches

Eigenthum seien und nichts absichtlich

versteckt worden; dann der Nachweis von

einer wirklichen und schwer verletzenden

Störung des Cultus von Seite der

Untersuchnngsbehörde. Es ist zu wün-

scheu, daß auch dieser Bericht in den

weitesten Kreisen verbreitet werde. Ob

die Aussage dieses einzelnen Mannes,
dessen „würdiges Benehmen" der Be

richt des Staatsrathes selbst anerkennen

muß, nicht den „osfieiellen" Bericht an

Wirkung weit übertreffe, das müssen

wir abwarten. Von Lu z e rn erhalten

wir darüber folgende auffallende Mit-
theilnng:

Wie verlautet, sollen die katholischen

Mitglieder der Bundesversammlung die

Interpellation wegen der Chêne-Affaire

verschieben wollen. Die guten Herren

haben scheiiu's schon den Schlotter be-

kommen, wegen der frechen und drei-

sien Manier, mit welcher Meister Car-

teret die Vorgänge in Chêne darznstel-

len und zu entstellen weiß. Es würde

dieser Rückzug unserer Herren Abgc-

ordneten kein sehr ruhmreicher sein.

Gerade die Art und Weise, wie Carte-

ret jene Schandszene entstellt oder neben-

bei den katholischen Regierungen und

Protestirenden Hiebe austheilt, wäre ein

Grund mehr, demselben unerschrocken

den Kopf zu waschen und ihm zu sagen,

daß die Katholiken in der Schweiz die

unwürdige Behandlung ihrer Mitbrü-
der in Genf und Bern nun einmal

nicht mehr länger dulden. Verhielte

Es ist etwas Empörendes, wein, sich der

rechtmäßige Besitzer geizen die, welche ihm durch

ein scburkischcs Gesetz sein Eigenthum absteh-

len, noch gegen die Beschuldigung des Dieb-

stahles vertheidigen ninß.
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sich die Sache in Chêne auch wie sie

selbst die Genferhelden darzustellen sn-

chen, daß nämlich gar kein Cullns
stattgefunden hätte, was aber einfach

eine Lüge ist, so wäre dieselbe nicht

minder eine Schufterei, wie der ganze

Kampf gegen die Katholiken eine solche

ist, Lesen die Herren nur das „Wort
eines protestantischen Berners" über die

verletzten Rechte der Katholiken im

Jura und überhaupt im Bisthum Ba-
sel, und sie werden dann von selbst die

Bezeichnung Heransfinden, die dem Ge-

bahren gegen oie Katholiken daselbst

gebührt. Jenes Wort ist klar, deut-

lich, schlagend, keine rabulistischen Ver-

drehnngen nnd Advokatenkniffe, es ist

ehrliche Logik eines rechtschaffenen Man-
nes, der nicht von Leidenschaft und

Haß gegen Katholiken geblendet ist, —
So wie so; die Art der Anhand-

nähme kann verschieden sein, die Sache

selbst m u ß zur Hand genommen wer-

den. Diejenigen, welche dabei gehört-

gen Ortes zu sprechen und den Anfang
des Handelns zu machen haben, werden

sich selbst sagen, daß sie das Vertrauen
der G ro ß zahl der Katholiken nicht

täuschen dürfen,

^ Mehrere Blätter berichten: Zwan-
zig schweizerische Mormonenfamilien ans

dem Staate Utah, 189 Köpfe stark,

hätten beim Bnndesrathe angefragt, ob

es ihnen erlaubt sei, in der Schweiz

sich niederzulassen. Der Bescheid sei

zusagend gewesen nnd bereits seien sie

unterwegs und beabsichtigen, sich am

Zürcherscc niederzulassen. Diese Nach-

richt klingt doch etwas unglaublich.
Die Lehren, Gebräuche nnd (Nn-)sitten
dieser Sekte, stehen denn doch mit dem

Wortlaut der Bundesverfassung auf
sehr gespanntem Fuße. Ein Staat im
Staate, wie er am Salzsee eristirt,
dürfte sich doch kaum im Kaut. Zürich
bilden dürfen. 'Allerdings steht in der

Verfassung auch kein Artikel ausdrück-

lich gegen die Mormonen, nur den Je-
suiten hat man diese Extraehre erwie-

sen, oder es dürften sich schon Anwälte

finden, die zu beweisen vermöchten, daß

die Vielweiberei der Mormonen nicht

unsittlich und staatsgefährlich sei, son-

deru das gerade Gegentheil.

Aus den Kantonen.
Solothurn. Ueber die Gcrechtigkeits-

pflege in diesem Kanton ist in der

Presse schon manches mißbilligende Ur-
theil laut geworden, das vielleicht an-

derswo als einseitige Parteianschaunng

und Uebertreibung gelten mochte. Nun
kömmt der neue „Landbote", ein radi-

kalstes Parteiorgan, nnd spricht für die

„Rekonstruktion" des Obergcrichtes,

nachdem der Präsident desselben, der

achtungswerthe Hr. Burki, gestorben

sei und ein anderes Mitglied in Aus-

tritt kam. Er rügt, daß bei der letzten

Erneuerung der Behörden Versprechen

einer bessern Besetzung des Obergerich-
tcS gegeben, aber nicht gehalten wurden;
er bekennt, daß ei» gewisses Gefühl der

Unsicherheit in der Rechtsprechung, eine

Ueberzeugung, daß ein Znstand bestehe,

der anders sein könnte und sollte, sich

eines überwiegend großen Theils der

solothurnischen Bevölkerung bemächtiget

habe, und ferner, daß eine Ersetzung

der beiden ausgeschiedenen Mitglieder
sehr schwer sein werde. — — Wir den-

kcn dabei an gewisse Urtheile im Lin.-

derlegat, Handel, an gewisse Injurien-
Processe, wo man die Zumuthung einer

privaten Veruntreuung scharf bestrafte,

aber das öffentliche schwere Unrecht,
den legalen Raub am Kirchengute, nicht

einmal mit einem Worte berührt....
Dies Geschwür wird auch noch reisen

und platzen,

^ Am nächsten Sonntag wird der

Volksentscheid über den Bau des neuen

Kantousspitals in Ölten gegeben; das

„Was" wird beantwortet, das „Wie"
hintendrein angeschaut werden. Doch,

„die D u m m heit ist kein Ve r-
brechen, sondern eine Gabe
Gottes", so sagt buchstäblich der

neue Landboi in Nr. 70.

Luzcrn. Se. Gn. Bischof Enge-
nius ist wohlerhalten aus Rom zu-
rückgekchrt und hat am hl. Pfiugstfcste
in der Stiftskirche St. Leodegar im

Hof den päpstlichen Segen ertheilt,

^ Dienstag den t8. Juni, Vor-

mittags 1t Uhr, besammclt sich die

Priestcr-Conferenz des Kantons Luzern.

Sie hat die erste bischöfliche These :

„Kirchengesang", als Hauptgegenstand

in's Programm gesetzt. Die vielen

Freunde, welche der Confercuz angehö-

reu, werden nicht ermangeln, der An-

regnng zum besten Erfolge zu verhel-

sen, Mitglieder anderer Conferenzen

werden anmit freundlich zur Theil-
nähme eingeladen.

Jura, Aus der Auffahrtsprcdigt
des herzoglichen Gcneralvikars Michaud
in Delsberg,

„Auffahrt! Man hat nns erdrücken

wollen, aber wir fangen an Uns zu er-

heben in obern Regionen Auffahrt!
das heißt Fortschritt, Erhebung zu ho-

hen Regionen. Man muß aufwärts-

sieigen, noch mehr steigen, immer stei-

gen, ohne Aufhören, steigen ohne

den Erdboden zu verlassen und praktisch

zu sein,"

„Gott! Was ist Gott? Ist er das

Wesen, das man zu vermenschlichen

sucht, das man darstellt als grausam,

als unwissend, abergläubisch! (Ein
abergläubischer Gott? — drollige Er-

finduug eines Generalvikars), Gott ist

das Ideal, das Schöne, das Unendliche

in der Wahrheit; religiös sein heißt

die Wahrheit lieben, die Gerechtigkeit,

das Schöne ohne Grenzen, das man

Gott nennt"

Diese Anffahrtspredigt riecht ziemlich

stark nach Pantheismus Es scheint,

die Herreu steigen alle Tage, doch nicht

ans-, sondern abwärts,

i Radikale Blätter berichteten kürz-

lich mit großer Zufriedenheit, die „Ul-
tramontanen" in Chaux dc-fonds hätten

es nicht gewagt, den Kampf mit den

Altkatholiken bei der Pfarrwahl dieser

Letztern aufzunehmen nnd seien deßhalb

fern geblieben. Nichtig ist, daß die

Katholiken sich an der Wahl nicht be-

thciligten, weil sie dabei eben nichts zu

thun hatten und schon lange ihren

rechtmäßigen Pfarrer haben. Der ge-

wählte altkatholische Pastor ist Hr.
Henotelle, der schon zwei Jahre laug

provisorischer Verweser war.

Aargau. Das „Vaterland" bench-

tet: Das provisorische Nothlokal für
den römisch-katholischen Gottesdienst in

Rhein felden erweist sich bereits

als zu klein. Jeden Sonntag ist es

gedrängt voll, während der Gottesdienst

des Pastor Schröter durchschnittlich von

20 Personen besucht wird.

^ Mur i. Die Versammlung des

aargauischen kantonalen Piusvereins am

Pfingstmontag wurde von Fern und

Nah zahlreich besucht. Die geräumige

Klosterkirche vermochte die Theilnehmer
kaum zu fassen. Die ganze Versamm-

lung verlief in würdigster Weise.

Basclland. Der Vorstand der röm,-

kathol. Gemeinde in Alls ch w i l zeigt

an, daß Sonntag den 1k, Juni, wenn
die Witterung günstig ist, der Grund-

stein zur römisch katholischen Kirche ge-

legt werde. Bravo, nur nicht verzagt!

^ Das „Basler Volksblatt" vcr-

zeigt die Austheilung von Traktätchen

in Basel und Umgebung, welcbe ebenso

roh in Wort wie in Bild die Strasge-

richte Gottes über das Papstthum ver-

künden, eigentlich aber »ur den Wahn-
sinn des Verfassers und die unbegreis-

liehe Verblendung vieler Protestanten
beurkunden, Das muß man den Hrn, Sch.

und A. meldcm, wenn sie es noch »icbt

„vernommen" haben,

St. Gallen. Der Kantonsrath hat
den Rekurs des katholischen Admini-
strationsrathes gegen den Negieruugsbe-
schluß betreff Anerkennung einer „ka-

tholiscben Kirchgcmeinde St, Gallen"
an eine Kommission gewiesen, welche

in der Hcrbstsitzung darüber referiren

soll. Die Znsammensetzung der Kom-

mission sei günstig für das Begehren

der Katholiken.

Der Red. der „Ostschweiz" wurde voir
der Genfer Staatskauzlei die Antwort
der Regierung an den Bnndesrath
ebenfalls zugesandt.

Freiburg. Am 3. Juni fand, wie

bekannt, das Fest der Gründung der

Stadt 1178 durch den Herzog Bertholt)
von Zähringen statt, und damit ver-
bunden die Erinnerung an die religiöse

Neubegründung und Befestigung dersel-

Herr durcb den sel. Petrus Canisius, der

die letzten 17 Jahre seines thatenreichen
Lebens meist in Freiburg zubrachte und

daselbst am 2l. Dezember 1597 starb.

Es war ein glücklicher Gedanke, diese

zwei Erinnerungen mit einander zu

verbinden, und durch eine Wallfahrt
zum Grabe des Seligen die unzertrcnn-
liche Verbindung ächter vaterländischer
Gesinnung mit der Treue gegen den

Glauben auszusprechen, der auch eine



„Burg der Freien" ist. Das Pro-

gramm der religiösen Festlichkeit ordnete

eine feierliche Vesper am Vorabend im

St. Nikolausdom mit einer belehrenden

Ansprache des Hochwürdigsten Bischofs

und der Erthcilung des Segens mit

dem 88. ; am Festtage selbst stille

Messen in der Kapelle des sel. P. Ca-

nisins, vom frühen Morgen bis 8^/2 Uhr;

um 8'/« Uhr Pontisikalamt und Pre-

digt in der Collcginmskirchc, nachher

Procession vom Collegium nach St. Ni-

kolaus, zum ckv Iwiim für die Stis-

tung der Stadt und dem Segen mit

dem allcrhciligsten Sakramente. Die

Ordnung der Procession war im Pro-

gramm genau angegeben; sie wurde

aber durch den strömenden Regen ge-

stört. Die Kirche des Kollegiums und

die von St. Nikolaus faßte die Anzahl

der Festbcsuchcr nicht; es mußte auch

die Franziskancrkirche dazu geöffnet

werden; man schätzte die Zahl der

Theilnehmenden auf 20,000. Alles ver-

lief in größter Ordnung, ohne die bei

großen Festen sonst gewöhnlich vorkom-

wenden Ausschreitungen.

Ueber die Anrede Sr. Gn. des Bi-
schoss liegen uns leider keine Angaben

vor, dagegen die Adresse der Festver-

sammlung am Se. Heiligkeit Papst

Leo XIII. nebst der von Herrn Leo

Esseiva bei dieser Versammlung ans dem

Großen Platze vorgetragenen Rede, und

die ausgezeichnete Predigt des Pfarrers
und Reichstagsabgeordnetcn Winterer

von Mühlhausen, welche er auf der Kan-

zel zit St. Nikolaus (von der aus der

sel. Canisins so oft gesprochen hatte)

vortrug. Alle drei sind Dokumente eng

verbundener Vaterlandsliebe und reli

giöser Treue und Begeisterung. Der

Raum verbietet uns leider, mehr daraus

anzuführen. Winterer faßt die Mah-

unngen des Canisins Festes in die 2

Sätze zusammen: „Liebet die Kirche,
liebet die christliche Schule!"
Nach einem Seitenblick auf die Voltaire-

Feier in Paris und die socialistischen Zu-
sammenkünfte in Berlin, wo er eine

Mutter in scheußlichen Lästerungen

gegen Gott und das Christenthum sich

ergießen hörte, sagte er: „Das ist

das Endresultat des modernen Krie-

ges gegen die Kirche, das ist das letzte

Wort des allgemeinen Krieges gegen

die christliche Schule! Wohlan, meine

Brüder, es ist Zeit, daß auch wir uns

erheben, daß wir uns vereinigen, daß

wir einander über alle Landesgrenzcn

hinaus die Hände reichen, daß wir es

in allen Sprachen der Welt und ins-

besondere in der kaiholischen Presse (dc-

reu Bedeutung Canisins vor 3 Jahr-
Hunderten schon so gut erkannt hatte)

aussprechen: Wir sind Söhne der

Kirche, wir wollen Gott in der Schule,
wir wollen die ch r i st l i cb e Schicke.

Sagen wir das ohne Furcht und ohne

Vorwurf, ohne Haß und ohne Bitter-
keit, sagen wir es, weil wir den Fne-
den, weil wir die Freiheit, weil wir die

Wahrheit, weil wir das Heil der Gc-

sellschaft wollen. Ihr habt es heute

beredt ausgesprochen, meine Brüder,
ausgesprochen durch eure Anzahl, durch

eure Haltung; ihr habt es ausgesprochen

durch diese wahrhast schöne und große,

wahrhaft volksthümliche und vaterlän-

dische Festfeier".

Genf. In Meinier wurde am 30.

Mai die neue Kapelle eingeweiht, die

errichtet werden mußte, als die Kirche

vom Staate ge — — wurde. Die

große Theilnahme bewies, daß mir der

Kirche nicht auch zugleich der Glaube

genommen werden konnte. Während
der hl. Handlung gab sich der Apostat
alle Mühe, die Kirchenglocken zu läu-

ten, doch war's vergebliche Mühe.

Aus und von Rom. (v. 11.). Se.

Heiligkeit Papst Leo XIII. hat seiner

Entrüstung über die sogen. Voltaire-
Feier offenen Ausdruck verliehen und

die von den Gläubigern angeordnete

Sühne gebilligt; zu diesem Zwecke

erließ Er an den Erzbischof von Paris
folgendes Telegramm: „Der h. Vater
sendet von ganzem Herzen seinen spe-

ciellen Segen allen denjenigen, welche

der Initiative Ew. Eminenz folgend

religiöse Akte als Sühne für die Heu-

tige gottlose Demonstration
verrichtet haben". Da von den Frei-
denkern in Rom selbst eine „Voltaire-
Feier" im Theater des Apollo im Szene

gesetzt wurde, empfing Se. Heiligkeit
am folgenden Tage die Abgeordneten

aller katholischen Vereine als Gegen-

Demonstration. Gegen 11 Uhr bega-

ben sich die Repräsentanten und Reprä

sentantinnen aller katholischen Vereine

Roms in den Vatican, um dem h. Vater
im Namen ihrer Vereine die Treue,
Liebe and Anhänglichkeit gegen den apo-

stolischen Stuhl auszudrücken. Mehr
als 600 Personen waren zu diesem

schönen Zwecke in dem geräumigen

Saale des Consistoriums versammelt.

Diese 600 Vertreter sind ein klarerer

Beweis für die Denknngsart des römi-

scheu Volkes, als alle anderen Schilde-

rungcn. Der h. Vater war sichtlich er-

freut über diese Kundgebung des wirk-

lichen römischen Volkes. In seiner

schönen Anrede an die Versammlung
kam er auch auf das Ce nte n a r i n m

Voltaires zu sprechen. Er for-
derte die Anwesenden zu inbrünstigem

und fortwährendem Gebete ans, daß

Gott auch die Gegner der Kirche er-

leuchten und die Welt von allen Be

trübnissen und Drangsalen befreien

möge. Nach Ertheilung des apostolischen

Segens ließ er Alle ans der Versamm-

lung zum Fuß- und Handküsse zu.

Se. Heiligkeit Papst L e 0 XIII. ist,

soweit es die Gcwissenspflicht erlaubt,

immer bereit mit den staatlichen
Behörden sich zu verständigen. Einen

neuen Beweis finden wir in dem der-

maligen Verhältniß zur spanischen
Regierung, welche keineswegs etwa

eine ultramontane, oder klerikale ist.

Der Papst hat dem Präsidenten des

Ministeriums und dem Minister des

Auswärtigen das Großkreuz Pius IX.

zum Zeichen seiner Anerkennung für
geleistete Dienste geschenkt.

Das Attentat von Berlin hat im

Vatikan Trauer über die verkomme-

neu Zustände unserer Zeit erregt: wäre

unsere Zeit nicht von Gott und

Christus abgefallen, solche

systematischen Frevel wären nicht an der

Tagesordnung. Papst Leo XIII. hat

nicht nur dem Kaiser sein Beileid

über dieses gleiche Attentat erneuert,

sondern auch eine Untersuchung ange-

ordnet, was von Seite der Kirche zur
Abhülfe geschehen könne. Auch auf

p r 0 t e st a n t i s ch er Seite scheint man

endlich zu fühlen, wo die Wurzel des

Uebels liegt. In Rom wurde folgen-

der Ausspruch der Protestant. Kreuz-
zeitnng sehr bemerkt: Wir sehen

in diesen Vorkommnissen die Symptome
einer tiefer liegenden Krankheit
unseres Volkes, das äußere Hervortre-
ten eines finsteren Geistes, der unter

uns sich verbreitet hat. Es ist der Ab-

fall von dem lebendigen Gott, die Ver-

achtung jeder höheren Autorität über

den Mensche», die Leugnung eines cwi-

gen Nichters, vor dem wir Rechenschaft

geben müssen, die Verwerfung des

Gotteswortes, die völlige Mißachtung
der Kirche als einer Institution des

Herrn, — aus diesem Geiste der Fin-
sterniß werden solche Thaten geboren.

Wer die ewige Majestät Gottes leugnet,

der kann keine Ehrfurcht vor den irdi-
scheu Majestäten haben. Wer Christum,
den ewigen Gottessohn, vom Throne zu

stoßen unternimmt, warum sollte der

Bedenken tragen, die Hand wider einen

irdischen König zu erheben? Wer jede

Verantwortung vor einem ewigen Rich-

ter, wer Himmel und Hölle und die

Fortdauer uach dem Tode leugnet und

nur „Kraft und Stoff" sieht, aber keine

unsterbliche Seele, was kann den hin-
dern, dem wilden Gelüste des verderbten

Herzens und den aufgeregten Leiden-

schaften cities verschrobenen Kopfes zu

folgen? Ist der Mensch nur ein culti-

virter Affe, aus der Urzelle -nach und

nach erwachsen, im Tode sich auflösend

iti die allgemeine Materie, so giebt es

für ihn keine sittliche Verantwortung,
keine Schranke für sein verbrecherisches

Gelüsten. Was die Männer einer fal-
scheu tollen Wissenschaft in hohlen Phra-
sen in dieWelt hineinschreiben und geschäf-

tige Schmutzblätter weiter tragen bis in
die geringste Dorfschenke, das übersetzt

der durch die moderne Wissenschaft zum

Thier degradirte Mensch in die That.
Diese falsche Wissenschaft hat ihn zur

Bestie gemacht."

Es liegt in diesem Ansspruch eines pro-

testantischcn Hanptblattes Deutschlands

eine E r k e n n t niß, die wenn sie bis

zum Bekenntniß und zur That
durchzudrängen vermag, eine Besserung

für die Zukunft hoffen läßt.

Die liberalen Fabrikanten Va-
tika ni scher Nachrichten haben

wieder Unerhörtes geleistet. Haben sie

Papst P i u SIX. jeden Monat wenigstens

zweimal eines natürlichen Todes

sterben lassen, so wissen sie nun, daß
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im Vatican die extrem-klerikale Parthci
auf den baldigen unnatürli-
ch e n Too L eo 's XIII. s p e k u l i r t.

Diese gemissenslose Kiike hat ihren Or-
ganen folgende Schandartikel zum Ans-

posaunen in die ganze Welt, gesandt!

Ueber das Befinden des Papstes

kann ich nur wiederholen, was ich Ihnen
unlängst schrieb. Sein Leiden hat sich

unter dem Einfluß der höheren Tempe-

ralnr und ungenügender Bewegung ver-

scblimmert, ohne ihn jedoch aus Bett

zu fesseln. Die Aerzte drängen ihn

zu einem längeren Landaufenlhalt; die

Kardinäle wollen aber davon nichts

hören, und er hat nicht den Muth nach

eigener Ueberzeugung zu handeln. Es

ist, als ob ihm das Ende Clemens' XlV.
vorschwebte, und als ob er es durch

Resignation zu vermeiden hoffte. Kommt
es einmal dahin, daß die Jntransigen-
ten sich seiner entledigen wollen, sower-
den sie sich wahrlich durch seine stille

Ergebung davon nicht abhalten lassen."

Wir haben keine Worte, um unsere

Entrüstung über die Gemeinheit auszu-

sprechen, die in Obigem entHallen ist.

Soeben vernehmen wir, daß Se. Hei-

ligkeit Papst Leo Schritte gethan hat,

lim der internationalen Kon-
ferenz, welche nächster Tage wegen

der Orientfrage in B e rli n zusammen-

tritt, die Beschütznng der Christen in
den betreffenden Ländern zu empfehlen.

Mit der Erbauung einer Herz-
Jesu-Kirche in Rom als Monn-
ment zur Sühnung wird ernstlich

vorgegangen. In dem großen neuen

Stadtquartier auf dem Esqnilin haben

die Architekten und Ingenieurs zc. für
Alles, nur nicht für eine Kirche gesorgt;

für dieses neue Quartier solle das

Sanctuarium errichtet werden. Das

Programm ist bereits erschienen.

Personal-Chronik

St. Galle ». Die Kicchgemcinde von

A m d e n tat Sonntags den 26. Mai den

Hochw. Hrn. I. Joseph Elscr von Nie-

dcrwil einstimmig z» ihrem Kaplan gewählt.

^ Die schon angezeigten Wahlen der Hochw.

HH. Oswald, Notker H n b er nnd

Fle i s ch m a nn sowie die des Hrn. Els er

sind hoheitlich anerkannt worden.

B a s e l l a n d. Hr. Ernst Feigen-
Winter, der Verfasser des „Rekurses der

römisch - katholischen Bevölkerung von All-

schnitt", ist von der juristischen Fakultät der

Universität Basel, nachdem derselbe die Pin-

fung mit „großem Lobe" bestanden, znin Dok-

tor beider Rechte crnauut worden.

Liieraturöericht.

Heute thut es wahrlich uoth, daß der

Geistliche sich nicht nur in der Litera-

tur seines engern Berufes umsehe und

das Gediegenste kenne, — sondern daß

er auch manchmal Rath ertheilen könne

über Anschaffungen auf anderm Gebiete,

soweit sie wenigstens S ch u l c und

Haus betreffen. Das wäre nun frei-
lich vtt keine so leichte Sache, denn

einen Nolfus, der einem das Brauch-
bare und Gute verzeichnet, gibt es eben

nur in dem Zweige der Jugendliteratur,
deren Zahl Legion ist; aber wo es sich

um eigentliche Schuld ü ch e r handelt,

besonders über die Volksschule hinaus,

— da ist man im Stiche gelassen und

dieß um so mehr, als unsere gesinnungs-

tüchtigeren katholischen Verleger verhält-

nißmäßig nach dieser Richtung hin nicht

sehr productiv sind. Gut, daß wenig-

stens eine r, — Herder, auf dem Posten

ausharrt und ihn mit Ehren behauptet.

Gerade seine L e h rb ü ch er i in F a ch e

der Naturwissenschaften und

theilweise auch der Geographie
und Linguistik haben schöne Er
folge, d. h. mehrfache Auflagen aufzu-

weisen.

Um sich hievon zu überzeugen nehme

man nur das „Ve r z e i ch n i ß neuer
oder in neuen Auflagen er-
schienen er Lehr- nnd Hülfs-
bûcher für Gymnasien, Real-
und höhere Bürgerschulen"
zur Hand, das kürzlich von derselben

Verlagshandlung ausgegeben worden ist.

Da namentlich in diesen Fächern katho-

lische Anktoren und Verleger — nicht

ohne Schuld des katholischen Publikums
— immer viel schwerer haben aufzu-
kommen als andere, so muß etwas schon

recht sich auszeichnen, bis es durchdringt
und wiederholt aufgelegt werden muß.

Daß in diesen naturwissenschaftlichen

Lehrbüchern auch die Illustrationen vor-

züglich gelungen seien, lehrt ebenfalls

schon der erste Blick in den Katalog.

Nicht weniger kluge Borsicht und Ein-
ficht muß die Wahl der Hülfsbücher

für Literatur und Geschichte leiten, wo-

für der Katalog ebenfalls eine erfreu-

liehe Auswahl bietet. Liudemaun, Bru-

gier, Arthur Hager, Reuter, Pütz,

Beck, Klau und S. Klein sind Namen

von Klang. Das „Lehrbuch der ver-

gleichenden Erdbeschreibung" von Pütz,

jetzt in l.0. Auflage da, ist seiner Zeit
vom ersten Meister des Faches, dem

großen Geographen Karl Ritter selbst

als das empfehleuswertheste bezeichnet

werden. — Auch für den Turn Unter-

richt bietet der Katalog Literatur zur
Auslese dar.

Von S. Klein ist ueucsteus wieder

eine auf sorgfältiger und geschmackvoller

Darstellung beruhende historische Arbeit

erschienen, Deutschlands G e-

schichte dem deutschen Volke
erzählt. Ein Band von 470 Seiten

angenehmen Druckes, inhaltlich recht ge-

dicgen, ein Volksbuch im treuen Sinne
des Wortes, und Abhülfe eines Zeit-
bedürfnisses. Uebrigens ist mit dem

Worte: deutsche Geschichte — Jaussens

Name nun uuablöslich verbunden;

möchte nur das Werk fortan, vom 1.

Bande an, rüstig vorwärts gehen kön-

neu. Verhältnißmäßig sehr rasch wußte

Hergenröther mit seiner Ki r-
ch c n g e s ch i ch t e zum Abschluß zu gelan-

gen, wenigstens was den Text betrifft ; es

wäre aber höchst wünscheuswerth, daß

auch die Noten und Belege zu dem in
den meisten Partien ausgezeichneten

Werke nicht allzulange auf sich warten

ließen, steht doch dem hochw. Herrn
Verfasser eine bewunderungswürdige

Arbeitskraft zu Gebote. Neben Her-

genrölhcr sollte aber dann jeder auch

seinen Hefele, wir meinen die neue

A it fla ge der C o u c ili e u ge-
schichte, zur Hand haben, um darin

stets wieder nachschlagen zu können. —
Unter allen theologischen Disciplinen
hat sich neben der Kirchengeschichte seit

Jahren am meisten die Moraltheologie
des wissenschaftlichen Anbaus erfreut,

wenigstens in der Zahl der gelieferten

Druckwerke, zu denen sich jetzt als Ben-

jamin Schwane's „Specielle
M o r a l t h e o l o g i e" gesellt, womit

dieser tüchtige Morallehrer die specielle

Moral nun vollendet hat, indem der

dritte Theil, die Lehre von der Gerech-

tigkeit schon früher erschienen und so

gut aufgenommen worden ist, daß auch

der erste und zweite Theil, die Lehre

von den Tugenden und Pflichten des

Menschen in seinem Verhältniß zu Gott
und zu sich selbst, mußte in den Druck

gegeben werden. Linsen m a nn
Pruner, Simar, Schwane — jedes

Werk in seiner Art eine ehrenvolle Ne-

Präsentanz der moralwissenschaftlicheu

Literatur Deutschlands — alle hat der

einzige Herder verlegt, der über-

Haupt mit seiner theologischen
Bibliothek ganz einzig dasteht

bemüht, nicht nur den Theologen von

Berns, sondern auch den katholischen

gebildeten Laien zweckmäßige Literatur

zu verschaffen, sei es schönwissenschaft-

Lectüre, wie die Ausgaben von Shake-
speare, Calderon, Brentano
sei es für religiöse Erbauung und Be-

lehruug, wie mit P e s ch 's Gebetbuch.

Manche Erzengnisse sind aber auch an-

gelegt, sowohl dem Klerus als gebildeten

Laien zu nützen, wohin Schriften wie

„das Z e u g niß d c s Menschen-
g es chlechtes für die Unsterb-
li ch k e it der Seele" von I. K n a-

b e n b a u er, — eine höchst interessante

Studie — uud Bischof L a u reut 's,
des beliebten Kanzelredners neustes Buch!

„das heilige Evangelium." —
gehören. Es werden indessen auch die

Geistlichen beim Durchbuttern des Wer-
kes bald sehen, wie viel Branchbares

für sie selber darin liegt, weßhalb es

vom Bisthnmsverweser Lothar von Kü-
bel besonders empfohlen wird. — Da
liegt auch noch vor uns ein Buch von

ganzer anderer Herkunft und anderm

Inhalt, und doch wohl auch für manche

Geistliche von Interesse, die „G e-

schichte der i t a l i e ni s che n Ma-
ler ei" von L ü b k e. Zu rühmen

sind daran die Holzschnitte, fast alle der

religiösen Kunst entlehnt; zu rühmen

auch die Schönheit der Darstellung,
aber inhaltlich wäre Verschiedenes aus-

zusetzen 5 so wo dem Christenthum Dua-
lismus augedichtet wird; wo von der

Entstehung der Papalmacht die Rede

ist; wenn Proskynesis als die hündisch

kriechende Anbetung bezeichnet wird.
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Diese und andere Mißgriffe hätten leicht

vermieden werden können — zum Vor-

theil des in mancher Hinsicht schönen

Buches.

Inländische Mission.

s, Gewöhnliche Ver e i n ö b c i t> î ge.

Neberlrag laut Nr. 23: Fr. 9t39. 19

Aus der Pfarrgemeinde Ndligcn-

schwil „ 79. —

Vom Piusverein in Döttingen „ 29. —

Von Hr». 1. Stappnng in Döt-

tiiuren „ 19. —

Von: lödl. Kloster >n Mazdcnau „ 199. —

Fr. 3339. 19

Oec Kassier de: inl. Mission:
vfeisscr-êimigcr i» Luiern.

Bei der Expedition eingegangen:

Für die Hungernden in China:

Dmch E. E. in S. Fr. 99. —

Von B. I. in RnSwil „ 29 —

Ailfangs nächster Woche werden die

Pins-Annalen Nr. 6 versandt.

Lryrlingspatronnt
des schweizerischen Piusvrreins.

Neu angemeldete
1) Meister, die Lehrlinge

a n n e h m e n :

1 Schmid, 1 Bäcker, 1 Küfer, 4 Klei-

dermacherinnen, 1 Damenschneiderin,

1 Flaschner, 1 Färberei, 4 Schuster.

2) Meisterschaften, die zu-
ve rläs s i ge Arbeiter suchen:
4 Schneider, 1 Schreiner, in eine Wirth-

schaft eine zuverlässige Magd, in eine

Wirthschaft ein Kindsmädchen.

st) L e h r l i n g e, d i e M e i st e r s ch a f-

ten suchen:
1 zn einem Gärtner, 1 zu einem Buch-

drucker, 1 zu einem Wagner, 2 zu

einem Schlosser und Mechaniker.

4) Gesellen und Dienstbo-
ten, di e M ei st e rsch asten suchen:

1 Schneider; 2 Schlosser, 1 Zuckerbäcker,

1 Schmid, 1 Wagner, 1 Ausläufer,
1 Modistin, 4 Haushälterinnen, 1

Buchhalter oder Correspondent, 1

Agent für katholische Werke, 1. Ge-

schästsreisender mit Tirolerwein für

Schweiz und Vorarlberg.

Briefe und Anzeigen bezüglich des Lehr-

lingspatronateS sollen in'skünstig an Un-

terzeichneten adressirt werden.

Jonschwil, 12. Juni 1878.

I. Ebcrle, Pfarrer.

Das Patronat für junge Leute, welche

eine fremde Sprache erlernen wollen,

vermittelt Stellen:
Ein 2vjähriges französisches Mädchen will

zu einer deutschen Familie als Magd.

Bei einem französischen Bauer kann ein

Knabe gegen Arbeit französisch lernen.

Ein französisches Mädchen will zu einer

deutschen Näherin in die Lehre.

Eine Familie aus dem Jura will einen

Tausch mache».

Ein Uhrenmacher in Freiburg sucht einen

Lehrling.

Eine französische Tochter wünscht zu einer

Schneiderin als Arbeiterin ohne Lohn

Ein Franzos wünscht zu einem deutschen

Schreiner in die Lehre.

Bei einem französischen Schmid kann ein

Knabe, der melken kann, gegen Arbeit

französisch lernen.

Auf Bemühen des Patronats hat sich

ein französisches Pensionat entschlossen,

junge, gut empfohlene Leute, die ihre

Ferienzeit zur Erlernung der französi-
sehen Conversation verwenden wollen,
als Zöglinge aufzunehmen.

I Jrker,
Pfarrer in Tubingen.

^ ImIn st itut der barmhcr-
zige» Schwestern vom hl. Kreuz in

Jngcnbohl, Kt. Schwyz, werden von
nun an

Kirchenblumen
sowohl von Papier als Stoffen ver-
fertigt und können daselbst zu möglichst
billigen Preisen bezogen werden. Ebenso
werden SpihtN für Altartücher
Chorröcke, Alben w. gemacht.

Diese Arbeiten werden von Schwestern,
welche durch Schwäche und Kränklichkeit w.
für den Lehr- und Krankendienst unfähig
geworden, verfertigt und deren Ankauf ist
daher zugleich eine Wohlthat zum Unter
halt derselben.

Anfragen und Bestellungen sind zu
adresstren an die Oberin des Instituts
der Krcuzschwcstcrn in Jngcnbohl,
Kanton Schwyz."

Aiykigr K Empfehlung.
Unterzeichnete empfehlen sich der Hochwürdigen Geistlichkeit und verehrt. Kir'

chenbehörden bestens für Anfertigung aller Art kirchlicher Gewänder, wie: Meßge'
wänder, Rauchmäntel, Levitenröcke, Vela, Ciborienmäntelchcn, Stolen, Ministranten-
röcke, Alben, Chorröcke und Krägen, Ministrantenchorhemden, Bahrtücher u. s. w.,
und auf bevorstehende Festzeiten auch namentlich für Traghimincl und Kirchen-
sahnen, und bitten, was letztere betrifft, um gefällige frühzeitige Bestellung, besonders
von Fahnen mit Gemälden.

Auch halten von verschiedenen genannten Gegenständen stets einen Vorrath,
wie z B. von Meßgewändern, Ciborienmäntelchen, Stolen, .Chorröcken (niit schönen

Spitzen bis zu 60 Centimeter Breite), Alben, Ministrantenchorhemden u. s. w.
Hvchachtungsvvllst empfehlen sich

Geschwister Müller
10'° in W yl, Kt. St. Gallen.

Sparbank in Luzern. 28

Diese von der höh. Regierung des Kantons Luzern genehmigte Aktiengesellschaft
hat ein G a r a n t i e k a p i t a l von Fr. 100,000 in der Depositenkasse her Stadt
Luzern laut Statuten hinterlegt.

Die S p a r b a nk nimmt Gelder an gegen Obligationen und Cassascheine und

verzinset dieselben zu folgenden Bedingungen:

Obligationen à S "/»

auf 1 Jahr fest angelegt und sodann nach crfolgter Kündigung in l> Monaten rückzahlbar.

Obligationen » 4'/- "/»

zu jeder Zeit kündbar und sodann nach 4 Monaten rückzahlbar.

Castascheine à 4 °/«

zu jeder Zeit aufkündbar und sodann nach 8 Tagen rückzahlbar.

Zinsberechnung vom Tage der Einzahlung bis zum Tage des Rückzuges, ohne

Provisionsberechnung. I>ie WerwaltttNg.

Ein neues Macht -Lieferungs - Werk
erscheint soeben bei

Gebr. Karl K Nikolaus àlyiger in Emsiedelu (8àlmz.j

Maria à Joseph.
Das Leben und die Verehrung der allersel.

Jungfrau Maria und ihres glorreichen Bräuti-
gams St. Joseph, dargestellt von st. Beat
Rohner, 0. 8. U., Pfarrer in Einsiedeln. Mit
749 Illustrationen, 4 Farbendruckbildern und
2 prachtvollen Oelfarbendruck-Prämien:

„Jesus der göttliche Kinderfreund"
„Maria mit Jesus und Johannes."

Vollständig in 32 Lieferungen in gr. 4°.

Hweis per Lief. 50 Mg. oder 60 Kts.
AKU" Lieferung 1 und 2 ist erschienen und in allen Buchhandlungen zur Ansicht zu

erhalten, oder auch von der Verlagshandlung in Einsiedeln direkt zu beziehen. —
33

Große Auswahl
gebundener Gebetbücher, in gewöhnlichen Einbänden bis zu den

feinsten in Elfenbein, zu den verschiedensten Preisen bei

B. Schwendimaim.
Bei der Expedition der Schweiz. Kirchenzeitung ist vorräthig Photographie

Wap st Leo XIII.
Visiteukartenformat per Erempl. Fr. 1. — 12 Exemplar Fr. 9.

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

